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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG DURCH 
 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  
gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es 
andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge 
und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort noch 
Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie 
stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, wenn 
 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen 
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, 
Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei 
uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte 
hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, 
dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden); 
 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen 
kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
Hirnhautentzündung durch Hib - Bakterien, Meningokokken - Infektionen, Krätze, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 
 

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
 

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist 
oder ein entsprechender Verdacht besteht. 
 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle 
und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch 
mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch 
Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen - oder „fliegende” Infektionen 
sind z.B. Masern, Mumps. Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar- ‚Haut- und 
Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen. 
 
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für 
eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, 
Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen). 
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Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt 
werden konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch 
der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, 
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit 
wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um 
einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor 
typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, 
Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen 
zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder 
anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren. 
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden 
in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem 
Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft 
übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das 
Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider” 
von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit 
Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in 
diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder 
Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie 
uns benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A 
stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das 
Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass 
ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder 
an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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           Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen  

Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern 

 
 



 
 
  

    

 

 



 
An die
Eltern oder Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
unserer Schule

Antonianger 22c

31061 Alfeld (Leine)

Gymnasium Alfeld

Alfeld (Leine), 24.04.2023

Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule.

I. Datenverarbeitung

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten 

zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förderung der 

Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität, soweit dies erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Ohne eine 

rechtliche Grundlage ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, wenn in die Verarbeitung eingewilligt wird. 

Die betreffenden Daten können freiwillig von Ihnen angegeben werden.

Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie der im Anhang beigefügten 

Tabelle entnehmen. 

II. Übermittlungen personenbezogener Daten
Die Anschriften der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 -10 und deren Erziehungsberechtigten werden an den 
Schulträger (Landkreis Hildesheim) als Träger der Schülerbeförderung übermittelt. Grundlage für diese Übermittlungen 
ist § 31 Abs.1 S.2 NSchG.

War eine Schülerin oder ein Schüler vor der Aufnahme an die Schule an Schülerin oder Schüler einer anderen 
öffentlichen Schule in Niedersachsen, so übermittelt die Schule der abgebenden Schule die Aufnahmeentscheidung auf 
Grundlage von § 31 Abs.3 S.2 NSchG.

Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin von der Schule auf eine andere Schule in Niedersachsen, werden folgende 
personenbezogene Daten an die aufnehmende Schule zum Zwecke der Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht 
übermittelt.
1. zur Schülerin/zum Schüler
a) Familienname, 
b) Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, 
c) Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat, 
d) Geschlecht.
2. zu den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern 
a) Familienname, 
b) Vornamen, 
c) Anschrift, 
d) Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach § 52 des 
Bundesmeldegesetzes.

Diese Übermittlungen erfolgen auf Grundlage von § 31 Abs.3 S.1 NSchG.
Weitere Übermittlungen an aufnehmende Schulen zu anderen Zwecken als der Überwachung der Erfüllung der 
Schulpflicht sind der im Anhang beigefügten Tabelle zu entnehmen.
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Auftragsverarbeitung

Die Untis GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter weisungsgebunden 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Stundenplanerstellung im Rahmen der Nutzung des Programms 
Web-Untis.
Die Iserv GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter weisungsgebunden 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Wartung des Schulservers Iserv.
Die Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online e.V. verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als 
Auftragsverarbeiter weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke  der Bereitstellung von Cloud -
Services im Rahmen der Nutzung der Bildungscloud Niedersachsen.
Die Regio-Cloud -GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter weisungsgebunden 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke  der Bereitstellung von Cloud -Services im Rahmen der Nutzung des 
MDM Relution.

III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur „Aufbewahrung von 
Schriftgut in öffentlichen Schulen: Löschung personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 NDSG“  2.1.2012 (RdErl. d. MK v. 
2.1.2012 - 11-02201/1, 05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.3/2012 S.81; SVBl. 3/2012 S.162) - VORIS 22560 - Im Einvernehmen mit der StK 
und dem MI -) maßgebend. 

IV. Betroffenenrechte

Sie können folgende Rechte geltend machen:

⦁ Auskunft/ Akteneinsicht
Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu erhalten

⦁ Berichtigung
Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben Sie gem. Art. 16 DSGVO das Recht, 
diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen. 

⦁ Löschung
Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses Recht steht Ihnen insbesondere dann 
zu, wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben nicht mehr 
erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen haben.

⦁ Einschränkung der Verarbeitung
Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verlangen, wenn

⦁ die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird 

⦁ die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen

⦁ wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen

⦁ oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben

⦁ Widerspruch
Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht geltend machen. Gem. 
Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen oder die 
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

⦁ Datenübertragbarkeit
Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. Art. 20 DSGVO das 
Recht, die Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an eine andere Schule zu übermitteln 
bzw. durch uns übermitteln zu lassen.

⦁ Widerruf der Einwilligung
Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, eine uns erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen.

⦁ Beschwerde
Art. 77 DSGVO enthält ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen,
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.
Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den Datenschutz eingestellte 
Beschwerdeformular zu erfolgen.

V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Die datenverarbeitende Stelle ist die/das Gymnasium Alfeld.  
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Emailadresse der Schule. (gymalfeld@t-online.de)

Michael Strohmeyer, Schulleiter



Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten

ÜbermittelnArt der Daten

Name der Erziehungsberechtigten

Schüler/ Erziehungsberechtigte Zweck der Verarbeitung Art der Verarbeitung  

LöschenSpeichernErfassenErheben
Sonstige 

Zwecke

Schul-

qualität

Erziehung/

Förderung

Fürsorge-

aufgaben

Bildungs-

auftrag

Schülerstammdaten

Name/ Vorname X X X X X X X X

X X X X X X

1

Anschrift

Geschlecht

Geburtsdatum

Geburtsort (1)

Geburtsland (1)

Herkunftssprache (1)

Konfession (1)

Aufnahmedatum

Vorherige Schule

Telefonnummer

E-Mail Adresse (2)

Staatsangehörigkeit (1)

Beginn der Schulpflicht

Jahr der Einschulung

Ggf. bereits erworbene Abschlüsse

Aufnehmende Schule
Rückmeldungen zur Kontrolle der
Schulpflichterfüllung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

XXX

X X X

X X X

XXX

X X X

XXX

X X X

X X X

XXX

X X X

XXX

X X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

Datum des Austritts aus der Schule X X X X X X X

2 Leistungsdaten

Zeugnisse

Versetzungsentscheidungen

Ggf. Entscheidungen über die 
Zulassung zu Prüfungen und
Bildungsgängen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

3



Daten zum einen ggf. 

bestehenden sonder-pädagogischen

Unterstützungs-

bedarf (Gutachten, Protokolle der 

Förderkommission, Bescheide der 

Niedersächsischen

Landesschulbehörde)

Organisatorische Daten

Fehlzeiten und Entschuldigungen

Ärztliche Atteste

Teilnahme an der
Schülerbeförderung

Teilnahme am Schulessen (3)

Ggf. verhängte Erziehungsmittel
und Ordnungsmaßnahmen

Durch Einwilligung freigegebene 
Daten zur Veröffentlichung auf 
der Schulhomepage (z. B. Fotos, 
Namen, …)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

XX

XX

X X X

XX

XX

X

X

X

X

X

X X

X

3

Dokumentation der individuellen

Lernentwicklung
X X X X X X

XX X X X X X

4

Belegte Fächer und Kurse X

X

X

Organisation 

des Ganztages 

5

6 Öffentlich-

keitsarbeit

1 Besonders sensible Daten im Sinne Art.9 Abs.1 DSGVO

2 Freiwillige Angabe

3 Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung

Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schule, Stand: 15.08.2018, DaNiS-Version 4

Erläuterungen:

Bei einem Schulwechsel werden die personenbezogenen Daten der Kategorien Schülerstammdaten und Leistungsdaten an die aufnehmende Schule übermittelt. Von den Zeugnissen wird

das letzte Jahreszeugnis an die aufnehmende Schule übermittelt. Die Löschung der an die aufnehmende Schule übermittelten Daten liegt in der Verantwortung der aufnehmenden Schule. 

Sofern nach dem Schulwechsel auch weiterhin ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf besteht, werden das letzte Fördergutachten, das letzte Protokoll der Förderkommission und

der letzte Bescheid der Niedersächsischen Landesschulbehörde, in dem ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt ist, an die aufnehmende Schule übermittelt. 

Bei einer Teilnahme am Schulessen werden der Name und Vorname, die Namen der Erziehungsberechtigten sowie die Anschrift an den Anbieter des Schulessens auf Grundlage der von

Ihnen erteilten Einwilligung übermittelt.



 
      

  
               

                                                 
1 Die Schnellhefter sollten aus Pappe sein.  
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           R e a l s c h u l e  
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Anmeldeverfahren 5. Klassen 
für das Schuljahr 2023/2024 

 
An der Carl-Benscheidt-Realschule in Alfeld 
erfolgt das Anmeldeverfahren ab: 
 
Mo,  22.05.2023  von   8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Di,  23.05.2023 von   8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Mi, 24.05.2023 von   8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
Do,  25.05.2023 von   8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
  und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Fr, 26.05.2023 von   8.00 Uhr - 11.30 Uhr 
 

Für eine Anmeldung an der Realschule 
bringen Sie bitte mit: 
 

 das letzte Zeugnis 
 Kopie der Geburtsurkunde 
 Impfpass (Nachweis zweifacher Masernschutz) 
 bei Alleinerziehenden: Sorgerechtserklärung  
 bei Unterstützungsbedarf: entsprechender    

Leistungsbescheid (z. B. Jobcenter, Wohngeld) 
 ggf. Bescheid Nachteilsausgleich 
 ab drei Kindern Schulbescheinigung von   

Geschwisterkindern für die Schulbuchausleihe 
 

Anschrift der Schule: 
Carl-Benscheidt-Realschule 

Bismarckstr. 23 
31061 Alfeld (Leine) 
Tel.: 05181 / 84490 

Email: rs-alfeld@t-online.de 
 
 

Homepage:  www.cbrs.de 

Tag der offenen Tür: 17.03.2023 von 16 Uhr bis 18 Uhr 

 

 
 

Anmeldeverfahren 5. Klassen 
für das Schuljahr 2023/2024 

 
An der Schulrat-Habermalz-Schule in Alfeld 

erfolgt das Anmeldeverfahren ab: 
 

Mo, 22.05.2023  von 8.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Di,  23.05.2023 von 8.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Mi, 24.05.2023 von 8.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Do, 25.05.2023 von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Fr, 26.05.2023 von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
 
 

Für eine Anmeldung an der Schulrat-
Habermalz-Schule bringen Sie bitte mit: 
 

 das letzte Zeugnis 
 Impfpass (Nachweis zweifacher Masernschutz) 
 bei Alleinerziehenden: Sorgerechtserklärung 
 bei Unterstützungsbedarf: entsprechender 

Leistungsbescheid (z. B. Jobcenter, Wohngeld) 

 ab drei Kindern Schulbescheinigung von 
Geschwisterkindern für die Schulbuchausleihe 

 

Anschrift der Schule: 
Schulrat-Habermalz-Schule 

Kalandstr. 19 
31061 Alfeld (Leine) 
Tel.: 05181 / 91150 

Email: shs-alfeld@portal-shs.de 

 
 
Beratungsgespräche sind auf Anfrage möglich! 

 
Homepage: www.shs-alfeld.de 

 

                               

 
Anmeldeverfahren 5. Klassen 
für das Schuljahr 2023/2024 

 
Am Gymnasium in Alfeld erfolgt das Anmelde-
verfahren ab: 
 
Mo, 22.05.2023 von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Di, 23.05.2023 von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Mi, 24.05.2023  von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr. 

 
Für eine Anmeldung am Alfelder Gymnasium 
bringen Sie bitte mit: 

 die letzten beiden Zeugnisse 
 bei getrennt lebenden Eltern: die Sorgerechts-

erklärung 
 Kopie der Geburtsurkunde 
 Impfpass (Nachweis zweifacher Masernschutz) 

 bei Unterstützungsbedarf: entsprechender    
Leistungsbescheid (z.B. Jobcenter, Wohngeld) 

 ggf. Bescheid Nachteilsausgleich 
 ab drei Kindern: Schulbescheinigungen von   

Geschwisterkindern für die Schulbuchausleihe 
 

Anschrift der Schule: 
Gymnasium Alfeld 
Antonianger 22c 

31061 Alfeld (Leine) 
Tel.: 05181 / 3061 

 
Homepage:   www.gymalfeld.de 
Schnuppertage:  21.02. – 24.02.2023 
Tag der offenen Tür:  24.02.2023, 16.00 – 18.00 Uhr 
Infoabend:   24.02.2023, 18.00 Uhr 

 
 

http://www.gymalfeld.de/

